
Angebot    

 

 
 

Dr. Hegenbart Unternehmensberatung GmbH & Co. KG 
Rondeel 9, 22301 Hamburg  

Email : Kontakt@dr-hegenbart-partner.com; www.dr-hegenbart-partner.com 
USt-IdNr. :  DE 131639850;  

Bankverbindung: Deutsche Bank; IBAN: DE83 2007 0024 0231 6313 00; BIC DEUTDEDBHAM 

Erklären sich einer oder mehrere der angefragten 

Prozessfinanzierungsanbieter bereit, eine Prozessfinanzierung zu 
übernehmen, so wird die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE 

das aus ihrer Sicht günstigste Angebot annehmen und den Anspruch 

gegen die Shard Capital LLP gerichtlich verfolgen, soweit dies von 
der Prozessfinanzierung gedeckt ist. Sämtliche Zahlungen, welche 

die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE auf ihren 

Schadensersatzanspruch gegen die Shard Capital Partners LLP 
erhält, wird sie zu 20% vereinnahmen und zu 80% an den 

Sachwalter zur Nachtragsverteilung ausschütten. 

Erklärt sich keiner der angefragten Prozessfinanzierungsanbieter bereit, 
eine Prozessfinanzierung zu übernehmen, so steht es der 

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE frei, ob, in welcher Höhe 

und auf welche Art und Weise sie den Anspruch gegen die Shard 
Capital LLP gerichtlich verfolgt. Sämtliche Zahlungen, welche die 

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE auf ihren 

Schadensersatzanspruch gegen die Shard Capital Partners LLP 
erhält, wird sie zu 70% vereinnahmen und zu 30% an den 

Sachwalter zur Nachtragsverteilung ausschütten. 

Herr Jochen Heim wird spätestens mit rechtskräftiger Bestätigung des 
Insolvenzplans als geschäftsführender Direktor der SCHNIGGE 

Wertpapierhandelsbank SE abberufen oder legt zu spätestens diesem 

Zeitpunkt sein Amt nieder. 

Herr Florian Weber steht der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE bei 

rechtskräftiger Bestätigung des Insolvenzplans weiterhin als geschäftsführender 

Direktor und Mitglied des Verwaltungsrates zur Verfügung. 

Wir behalten uns vor, die Person des Planinvestors aufgrund interner struktureller 

Überlegungen, die derzeit noch nicht abgeschlossen sind, kurzfristig zu ändern.  

Uns ist bekannt, dass die Gesellschaft derzeit keine erlaubnispflichtigen Geschäfte 
mehr tätigen darf und entsprechende Lizenzen neu zu beantragen sind.  
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Anlage 3 

(Zeichnungsschein) 

  



 

Zeichnungsschein 
 

zur Kapitalerhöhung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE 

 
Ich nehme Bezug auf den am [•] rechtskräftig festgestellten Insolvenzplan der SCHNIGGE 

Wertpapierhandelsbank SE und die unter Ziffer C.III.4. des Insolvenzplans ("Insolvenzplans") 

geregelte Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 520.468,00 unter Ausschluss des gesetzlichen 

Bezugsrechts der Aktionäre gegen Ausgabe von bis zu EUR 520.468 neuen, auf den Inhaber 

lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 

("Neue Aktien Alt-Aktionäre") gegen Zahlung einer Einlage in Höhe von EUR 1,00 zuzüglich 

eines in die Kapitalrücklage der Schuldnerin gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB einzuzahlenden 

Aufgeldes in Höhe von EUR 0,02 ("Aufgeld") je Neuer Aktie Alt-Aktionäre.  

 

Hiermit zeichne ich bis zu maximal [•] der Neuen Aktien und verpflichte mich bedingungslos 

zur Leistung von EUR 1,02 je Neuer Aktie Alt-Aktionäre auf folgendes Konto der Schnigge 

Wertpapierhandelsbank SE: 

 
[Kontodaten Schnigge Wertpapierhandelsbank SE] 

 

Sofern mir im Rahmen der durchzuführenden Zuteilung der Neuen Aktien eine geringere 

Stückzahl als die maximal gezeichnete Stückzahl zugeteilt wird, so gilt meine Zeichnung auch 

diesbezüglich als verbindlich. 

 

Diese Zeichnung erfolgt unter Bezugnahme auf die mir bekannten Statuten der SCHNIGGE 

Wertpapierhandelsbank SE und des Insolvenzplans. 

 

Der vorliegende Zeichnungsschein ist bis zum [•] verbindlich. 

[Name des Zeichners] 

 

vertreten durch  



  Seite 2 

Name:  [•] 
Position  [•] 

Datum:  [•] 
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Anlage 4 

(Übertragungsmitteilung) 

  



 

 

 

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE  
 

Übertragung von 5.204.682 Stückaktien der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE 

 

Gemäß Ziffer C.III.2. des seit dem [•] rechtkräftigen Insolvenzplans der SCHNIGGE Wertpa-

pierhandelsbank SE ("Schnigge") wird im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung 

die Übertragung sämtlicher Aktien der Schnigge (derzeit 5.204.682 Stückaktien) auf die Sea-

side Concepts GmbH (in Zukunft: Capital Markets GmbH), eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 133111, Geschäftsanschrift: Rondeel 9, 22301 Ham-

burg (HRB 133111) wirksam.  

 

Ab diesem Zeitpunkt ist die Seaside Concepts GmbH alleiniger Inhaber sämtlicher Aktien der 

Schnigge. 

 

 

[•], den [•] 

SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE 
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Anlage 5 

(Auszahlungsvereinbarug) 

  



 

  1 

Auszahlungsvereinbarung 

 

zwischen 

(1) Schnigge Wertpapierhandelsbank SE i. I., c/o Tauris Capital AG, Goetheplatz | Neue 
Rothofstraße 13-19, 60313 Frankfurt am Main 

- nachfolgend "Schuldnerin" - 

 

(2) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Brei-
te Str. 3, 40213 Düsseldorf 

- nachfolgend "CMS" - 

 

(3) Dr. Stephan Laubereau, Trakehner Straße 7-9, 60487 Frankfurt am Main  

- nachfolgend "Sachwalter" - 

 

(4) Seaside Concepts GmbH, Rondeel 9, 22301 Hamburg, eingetragen im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 133111 

- nachfolgend "Investor" - 

 

Die Parteien zu (1) bis (4) nachfolgend auch gemeinsam als die "Parteien" und einzeln als 
eine "Partei" bezeichnet. 

PRÄAMBEL  

(A) Am 1. Januar 2019 hat das Amtsgericht – Insolvenzgericht – Frankfurt am Main über 
das Vermögen der Schuldnerin ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet 
(Az: 810 IN 1173/18 SCH).  

(B) Der Investor beabsichtigt, die Aktien bzw. eine Aktienmehrheit an der Schuldnerin 
sowie die Aktien an den Tochtergesellschaften der Schuldnerin im Rahmen eines In-
solvenzplans zu übernehmen. Zu diesem Zweck wird ein Insolvenzplanverfahren 
durchgeführt. 

(C) Im Gegenzug für den Erwerb der Aktien an den Tochtergesellschaften und der Ak-
tien an der Schuldnerin hat sich der Investor gegenüber der Schuldnerin verpflichtet, 
eine Einmalzahlung in Höhe von EUR 110.000,00 an die Insolvenzmasse zu leisten 
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("Ausgleichsbetrag"). Der Investor hat den Ausgleichsbetrag auf einem Notarander-
konto hinterlegt und diesbezüglich mit der Schuldnerin, dem Sachwalter und dem 
Notar Dr. Malte Ivo aus Hamburg ("Notar") eine Hinterlegungsvereinbarung ("Hin-
terlegungsvereinbarung") abgeschlossen. 

(D) Der Insolvenzplan sieht vor, dass CMS nach der Rechtskraft des Insolvenzplans die 
Insolvenzplanquote ausschüttet, zu diesem Zeitpunkt bestehende Masseverbindlich-
keiten begleicht und etwaige Nachtragsverteilungen vornimmt. 

(E) Nachtragsverteilungen werden erforderlich, wenn die Schuldnerin bzw. der Sachwal-
ter nach der Rechtskraft des Insolvenzplans Zahlungen auf die folgenden, massezu-
gehörigen Ansprüche erhalten: 

• Schadensersatzansprüche gegen die MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und Steuerberatungsgesellschaft; 

• Schadensersatzansprüche gegen die Shard Capital Partners LLP; 
• Ansprüche aus der Abwicklung der ehemaligen Mietverhältnisse Frankfurt 

am Main und Willich; 
• Ansprüche aus der Vergleichsvereinbarung mit der KS Büromöbel GmbH; 
• Zahlungsansprüche aus der Veräußerung der Mobileye N.V. Aktien; 
• Zahlungsansprüche aus der Veräußerung weiterer Aktien und PCs; 
• Zahlungsansprüche aus dem Schuldanerkenntnis von Herrn Stefan Volk; 
• Anfechtungsansprüche, die der Sachwalter im Rahmen seiner Befugnisse 

geltend gemacht hat. 

Gleiches gilt, wenn die Schuldnerin gemäß dem Insolvenzplan gebildete Rückstel-
lungen auflöst. 

Die Erlöse aus den vorstehend aufgeführten Ansprüchen und Rückstellungen werden 
nachfolgend zusammen die "Nachtragsverteilungsmasse" genannt. 

(F) Für die Ausschüttung der Insolvenzplanquote und der Nachtragsverteilungsmasse 
sowie die Begleichung der Masseverbindlichkeiten hat CMS zugunsten der Insol-
venz- und Massegläubiger der Schuldnerin das folgende Anderkonto ("Anderkon-
to") eingerichtet: 

Kontoinhaber CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und 
Steuerberatern mbB 

Institut Deutsche Bank AG 

IBAN DE33 3007 00100201 5048 42 

(G) Der Notar hat den Auszahlungsbetrag unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. (3) 
der Hinterlegungsvereinbarung auf das Anderkonto zu zahlen. 
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(H) Die Schuldnerin und CMS haben mit Zustimmung des Sachwalters bezüglich der 
Vergütungsansprüche von CMS aus den Mandats- und Vergütungsvereinbarungen 
jeweils vom 19.12.2018/27.12.2018/16.01.2019 ("Mandats- und Vergütungsver-
einbarungen") eine Besserungsabrede ("Besserungsabrede") abgeschlossen. 

(I) Gemäß § 1 der Besserungsabrede haben die Schuldnerin und CMS vereinbart, dass 
die unter den Mandats- und Vergütungsvereinbarung entstandenen und noch entste-
henden Vergütungsansprüche von CMS auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 
EUR 215.000,00 brutto ("Gesamtvergütungsanspruch") begrenzt werden. Gemäß § 
2 Abs. 1 der Besserungsabrede hat CMS unter Einräumung eines Besserungsrechts 
nach den nachfolgenden Absätzen auf einen Teil des Gesamtvergütungsanspruchs in 
Höhe von EUR 85.000,00 brutto ("Verzichtsbetrag") verzichtet. Gemäß § 2 Abs. 2 
der Besserungsabrede lebt der Verzichtsbetrag in jedem Fall und in der Höhe wieder 
auf, in der Beträge aus der Nachtragsverteilungsmasse auf dem Anderkonto eingehen 
(nachfolgend jeweils "Ein Besserungsanspruch"). Ausgenommen hiervon sind Be-
träge aus dem Schuldanerkenntnis von Herrn Stefan Volk. Gemäß § 2 Abs. 3 der 
Besserungsabrede ist CMS berechtigt, im Falle des Entstehens Eines Besserungsan-
spruchs den jeweiligen Betrag aus der Nachtragsverteilungsmasse zu entnehmen. 

(J) Zudem sieht der Insolvenzplan vor, dass die Aktionäre, deren Aktien ("Alt-Aktien") 
zur Übertragung an den Investor ausgebucht werden ("Alt-Aktionäre"), die Mög-
lichkeit erhalten, wie unter der Einräumung eines gesetzlichen Bezugsrechts sich im 
Rahmen einer Barkapitalerhöhung wieder an der Schuldnerin zu beteiligen. Im Rah-
men dieser Barkapitalerhöhung sollen die Alt-Aktionäre, die sich an ihr beteiligen, je 
neu gezeichneter Aktie eine Alt-Aktie zurückerhalten. Um die Rückübertragung ei-
ner ausreichenden Anzahl der Alt-Aktien zu ermöglichen, ist der Investor bereit, 
10% der Alt-Aktien ("Bezugsaktien") an eine von der Schuldnerin zu benennende 
Abwicklungsstelle zu übertragen ("Abwicklungsstelle"): 

Die Schuldnerin wird dem Investor die Bereitstellung der Bezugsaktien vergüten. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt: 

I.  
Abwicklung Insolvenzmasse 

§ 1 
Pflichten der Schuldnerin und des Sachwalters 

(1) Die Schuldnerin verpflichtet sich, sämtliche, zu dem Zeitpunkt der Rechtskraft des 
Insolvenzplans bei ihr vorhandenen Bargeld- und Kontoguthaben ("Verteilungsmas-
se") innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen auf das Anderkonto zu überweisen. 
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(2) Die Schuldnerin und der Sachwalter verpflichten sich, etwaige Zuflüsse aus der 
Nachtragsverteilungsmasse innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen auf das Ander-
konto zu überweisen. 

(3) Die Schuldnerin verpflichtet sich, CMS innerhalb von einem (1) Monat nach der 
Rechtskraft des Insolvenzplans eine Aufstellung der zu dem Zeitpunkt der Rechts-
kraft des Insolvenzplans noch nicht beglichenen Masseverbindlichkeiten ("Offene 
Masseverbindlichkeiten") nebst Name, Anschrift und Kontoverbindung des jewei-
ligen Gläubigers zukommen zu lassen. 

(4) Der Sachwalter verpflichtet sich, CMS innerhalb von einem (1) Monat nach der 
Rechtskraft des Insolvenzplans eine Aufstellung mit den zu erwartenden Verfahrens-
kosten ("Offene Verfahrenskosten") zukommen zu lassen. 

§ 2 
Pflichten CMS Insolvenzmasse 

(1) Die Schuldnerin weist CMS an, die Verteilungsmasse und den Ausgleichsbetrag in 
folgender Rangfolge zu verwenden: 

a) Bildung einer Rückstellung in der Höhe der Offenen Verfahrenskosten und 
Auflösung und Auszahlung dieser Rückstellung nach der rechtskräftigen Fest-
setzung der Verfahrenskosten durch das Amtsgericht Frankfurt am Main – In-
solvenzgericht. 

b) Begleichung der Offenen Masseverbindlichkeiten. 

c) Ausschüttung des nach der Bildung der Rückstellung für die Verfahrenskosten 
und Begleichung der Offenen Masseverbindlichkeiten gemäß § 2 (1) a) und b) 
verbleibenden Betrags ("Insolvenzplanquote") an die quotenberechtigten 
Gläubiger. Die Ausschüttung der Insolvenzplanquote hat innerhalb von vier (4) 
Monaten nach der Rechtskraft des Insolvenzplans zu erfolgen. 

(2) Die Schuldnerin weist CMS an, die Nachtragsverteilungsmasse bis zur vollständigen 
Befriedigung der Forderungen der quotenberechtigten Gläubiger gegen die Schuld-
nerin an die quotenberechtigten Gläubiger auszuschütten. 

(3) Vor der Ausschüttung der Nachtragsverteilungsmasse an die quotenberechtigten 
Gläubiger ist CMS berechtigt, im Falle des Entstehens Eines Besserungsanspruchs 
den jeweiligen Betrag aus der Nachtragsverteilungsmasse zu entnehmen. 

(4) Eine Nachtragsverteilung erfolgt aus Kostengründen nur dann, wenn für eine Ver-
teilung aus der Nachtragverteilungsmasse Beträge zur Verfügung stehen, die einen 
Betrag in Höhe von EUR 5.000,00 übersteigen ("Auszahlbare Beträge"). Diese Be-
tragsgrenze gilt nicht, sofern mit keinem weiteren Zufluss aus der Nachtragsver-
teilungsmasse mehr zu rechnen ist. 
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(5) Eine Nachtragsverteilung hat innerhalb von vier (4) Wochen zu erfolgen, nachdem 
CMS Auszahlbare Beträge auf dem Anderkonto zur Verfügung stehen. 

(6) In der Höhe, in der Auszahlbare Beträge zur Ausschüttung an die quotenberechtigten 
Gläubiger zur Verfügung stehen, leben die Forderungen der quotenberechtigten 
Gläubiger gegen die Schuldnerin wieder auf. 

(7) Für den Fall, dass nach der vollständigen Befriedigung der Forderungen der quoten-
berechtigten Gläubiger gegen die Schuldnerin noch Mittel aus der Nachtragsvertei-
lungsmasse zur Verfügung stehen ("Restmasse"), weist die Schuldnerin CMS bereits 
jetzt an, die Restmasse an die Alt-Aktionäre im Verhältnis ihrer im Zeitpunkt der 
Ausbuchung der Alt-Aktien vorhandenen Beteiligung am Grundkapital der Schuld-
nerin ("Ausschüttungsverthältnis") auszukehren. Eine Verpflichtung zur Auskehr 
der Restmasse besteht erst dann, wenn mit keinem weiteren Zufluss aus der Nach-
tragsverteilungsmasse mehr zu rechnen ist. 

(8) Die Auskehr der Restmasse wird wie folgt vorgenommen: 

a) CMS verpflichtet sich, öffentlich bekannt zu machen, dass eine Restmasse zur 
Auskehr an die Alt-Aktionäre zur Verfügung steht und unter welchen Voraus-
setzungen die Alt-Aktionäre die Auskehr von CMS verlangen können. Die öf-
fentliche Bekanntmachung erfolgt im Wege der Ad-hoc-Mitteilung und im 
Bundesanzeiger. Die Kosten für die Veröffentlichungen und die Ausschüttung 
der Restmasse dürfen der Restmasse vor der Auskehr entnommen werden. 

b) Eine Auskehr der Restmasse erfolgt nur an die Alt-Aktionäre, die CMS inner-
halb von zwei Monaten nach der öffentlichen Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger eine Bescheinigung der depotführenden Bank des Alt-Aktionärs über die 
Ausbuchung der Alt-Aktien vorlegen sowie eine Kontoverbindung zur Über-
weisung des Anteils an der Restmasse mitteilen. Sofern der Anspruch eines 
Alt-Aktionärs auf eine dritte Person übergangen ist, hat die dritte Person CMS 
zudem die Rechtsnachfolge bzgl. des Anspruch des Alt-Aktionärs auf Auskehr 
des Anteils an der Restmasse nachzuweisen.  

c) Sofern das Ausschüttungsverhältnis dazu führt, dass ein Alt-Aktionär, der seine 
Berechtigung gemäß vorstehendem § 2 (8) lit. b) nachgewiesen hat, einen An-
spruch auf Ausschüttung der Restmasse in Höhe von weniger als EUR 0,01 
hätte, ist der Aussschüttungsanspruch dieses Alt-Aktionärs ausgeschlossen.  

d) CMS ist berechtigt, die im Falle des vorstehenden § 2 (8) lit. c) verbleibenden 
Spitzenbeträge der Restmasse nach eigenem Ermessen an eine gemeinnützige 
Organisation zu spenden. 

e) CMS ist im Übrigen berechtigt, nach dem Auskehr der Restmasse an die Alt-
Aktionäre, die ihre Berechtigung gemäß vorstehendem § 2 (8) lit. b) nachge-
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wiesen haben, den verbleibenden Teil der Restmasse zugunsten der übrigen 
Alt-Aktionäre öffentlich zu hinterlegen.  

II.  
Abwicklung Bezugsaktien 

§ 3 
Bereitstellung Bezugsaktien 

(1) Der Investor verpflichtet sich gegenüber der Schuldnerin, ihr, unmittelbar nachdem 
er 100% der Alt-Aktien erhalten hat, die Bezugsaktien in der Art und Weise zur 
Durchführung der geplanten Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Alt-Aktionäre 
zur Verfügung zu stellen, dass er die Bezugsaktien an die Abwicklungsstelle über-
trägt. 

(2) Im Gegenzug verpflichtet sich die Schuldnerin, für jede Bezugsaktie, die im Rahmen 
der Abwicklung nicht wieder an den Investor zurückzuübertragen ist, einen Kauf-
preis von EUR 0,02 an den Investor zu zahlen. Der Kaufpreis nach Satz 1 ist inner-
halb von zehn (10) Bankarbeitstagen (Frankfurt am Main) nach Ablauf der Einzah-
lungsfrist für die Einlagen und das Agio im Rahmen der Barkapitalerhöhung mit Be-
zugsrecht der Alt-Aktionäre auf ein vom Investor zu benennendes Bankkonto zu zah-
len. 

III.  
Allgemeines 

§ 4 
Kosten  

(1) Die Tätigkeit von CMS im Rahmen der Verwendung der Verteilungsmasse und des 
Ausgleichsbetrags ist mit dem im Zusammenhang mit der Begleitung des Insolvenz-
planverfahrens von der Schuldnerin an CMS gezahlten Honorars abgegolten. Hier-
von nicht umfasst sind die im Rahmen der Ausschüttung der Insolvenzplanquote und 
der Begleichung der Offenen Masseverbindlichkeiten anfallenden Kosten (z.B. 
Überweisungsgebühren), die CMS jeweils als Masseverbindlichkeit behandeln und 
aus der Verteilungsmasse einbehalten darf. 

(2) Für die Durchführung einer Nachtragsverteilung steht CMS vorab eine Auf-
wandspauschale in Höhe von 1% des zur Nachtragsverteilung jeweils zur Ver-
fügung stehenden Betrages zu. Zudem ist CMS berechtigt, vorab die im Rahmen der 
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Nachtragverteilung entstehenden Kosten (z.B. laufende Kontoführungs- und Über-
weisungsgebühren) ersetzt zu bekommen. Diese Beträge darf CMS jeweils aus der 
Nachtragsverteilungsmasse einbehalten. 

§ 5 
Schlussbestimmungen 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen, soweit in dieser Ver-
einbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Die elektronische Form (§ 126a BGB) und die Textform (§ 126b BGB) sind für Än-
derungen und Ergänzungen nach Satz 1 ausgeschlossen. Dies gilt auch für eine Än-
derung dieser Schriftformklausel. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden 
nicht getroffen. 

(2) Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieser 
Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser Vereinbarung 
unberührt. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese Vereinbarung eine an sich notwendi-
ge Regelung nicht enthält. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Regelung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke tritt die gesetzlich zulässige und 
durchführbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurchführba-
ren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Parteien wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Der Rechtsgedanke des § 139 BGB findet – auch im Sinne einer 
Beweislastregel – keine Anwendung. 

(3) Für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist ausschließlich das Landgericht Düssel-
dorf zuständig.  
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_________________, den ___________  _________________, den ___________ 

   

   

(Schuldnerin)  (CMS) 

 

_________________, den ___________  _________________, den ___________ 

   

   

(Sachwalter)  (Investor) 
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AKTIENABTRETUNGSVERTRAG 

 

zwischen 

(1) Schnigge Wertpapierhandelsbank SE i.I., c/o Tauris Capital AG, Goetheplatz | 
Neue Rothofstraße 13-19, 60313 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 108601 

- nachfolgend "Schnigge SE" - 

 

und 

 

(2) Seaside Concepts GmbH (zukünftig: Seaside Capital Markets GmbH), Rondeel 
9, 22391 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter 
HRB 133111 

- nachfolgend "Investor" - 

 

über die Übertragung der von der Schnigge SE gehaltenen Aktien an  

der SCM Trust S.A. (vormals: SCHNIGGE Trust S.A.), 38, Grand Rue, L - 6630 Was-
serbillig, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de 
Commerce et des Sociétés) unter B214461 

sowie  

der SCHNIGGE ADMINISTRATION & SERVICE MANAGEMENT S.A., 38, 
Grand-Rue, L - 6630 Wasserbillig, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter B225188 

 

 

VORBEMERKUNG 

(A) Am 1. Januar 2019 hat das Amtsgericht – Insolvenzgericht – Frankfurt am Main über 
das Vermögen der Schnigge SE ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet 
(Az: 810 IN 1173/18 SCH). 

(B) Die Schnigge SE hält alle Aktien an der SCM Trust S.A. (nachfolgend als "SCM 
Trust" bezeichnet), einer als Aktiengesellschaft ausgestalteten Verbriefungsgesell-
schaft nach dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004. Die Schnigge SE erwarb 
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die SCM Trust mit Anteilskaufvertrag vom 09.05.2017 vollständig. Das Grundkapi-
tal der SCM Trust beträgt EUR 30.000,- und ist bisher in Höhe von EUR 7.500,- ein-
gezahlt worden. Das Grundkapital ist eingeteilt in 300 Aktien mit einem Nennwert 
von EUR 100,- je Aktie. Es handelt sich um Namensaktien, die nicht in Inhaberak-
tien umgewandelt werden können. Ein Register der Namensaktien wird am Gesell-
schaftssitz geführt. Die Aktien sind nicht verbrieft.  

(C) Zudem hält die Schnigge SE alle Aktien an der SCHNIGGE ADMINISTRATION & 
SERVICE MANAGEMENT S.A. (nachfolgend als "SCHNIGGE Administration 
& Service Management" bezeichnet), einer Aktiengesellschaft nach Luxemburger 
Recht. Die SCHNIGGE Administration & Service Management S.A. wurde am 9. 
Mai 2018 von der Schnigge SE gegründet. Das Stammkapital der SCHNIGGE Ad-
ministration & Service Management beträgt EUR 30.000,- und ist bisher in Höhe 
von EUR 7.500,00 eingezahlt worden. Das Stammkapital ist eingeteilt in 30.000 Ak-
tien mit einem Nennwert von EUR 1,- je Aktie.  

(D) Der Investor beabsichtigt, die Aktien an der Schnigge SE sowie die Aktien an der 
SCM Trust und der SCHNIGGE Administration & Service Management im Rahmen 
eines Insolvenzplans ("Insolvenzplan") zu übernehmen. Zu diesem Zweck wird ein 
Insolvenzplanverfahren durchgeführt. Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans ist un-
ter Ziffer C.III.1 die Übertragung der Aktien an der SCM Trust S.A. sowie der 
SCHNIGGE Administration & Service Management aufschiebend bedingt auf den 
Zeitpunkt der Rechtskraft des Insolvenzplans auf den Investor vorgesehen. 

(E) Etwaig nicht voll geleistete oder zurückgewährte Einlagen auf die Aktien der SCM 
Trust und der SCHNIGGE Administration & Service Management hat der Investor 
in die beiden Gesellschaften einzulegen. Der Investor hat diesbezüglich keinen Re-
gressanspruch gegen die Schnigge SE. 

(F) Im Gegenzug für den Erwerb der Aktien an der Schuldnerin und der Aktien an der 
SCM Trust und der SCHNIGGE Administration & Service Management hat sich der 
Investor gegenüber der Schuldnerin verpflichtet, eine Einmalzahlung in Höhe von 
EUR 110.000,00 an die Insolvenzmasse zu leisten. 

(G) Der Investor hat den Ausgleichsbetrag auf einem Notaranderkonto hinterlegt und 
diesbezüglich mit der Schuldnerin, dem Sachwalter und dem Notar Dr. Malte Ivo aus 
Hamburg ("Notar") eine Hinterlegungsvereinbarung ("Hinterlegungsvereinba-
rung") abgeschlossen. 

(H) Der Insolvenzplan sieht vor, dass die CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechts-
anwälten und Steuerberatern mbB nach der Rechtskraft des Insolvenzplans die Insol-
venzplanquote ausschüttet, zu diesem Zeitpunkt bestehende Masseverbindlichkeiten 
begleicht und etwaige Nachtragsverteilungen vornimmt. Für die Ausschüttung der 
Insolvenzplanquote und der Nachtragsverteilungsmasse sowie die Begleichung der 
Masseverbindlichkeiten hat CMS zugunsten der Insolvenz- und Massegläubiger der 
Schuldnerin ein Anderkonto (das "Anderkonto") eingerichtet. Der Notar hat den 
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Auszahlungsbetrag gemäß § 3 Abs. (3) der Hinterlegungsvereinbarung auf das An-
derkonto zu zahlen. 

(I) Die Abtretung der Aktien an der SCM Trust sowie der SCHNIGGE Administration 
& Service Management an den Investor sollen in diesem Vertrag geregelt werden. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

§ 1  
Abtretung 

(1) Die Schnigge SE tritt die von ihr gehaltenen Aktien an der SCM Trust sowie der 
SCHNIGGE Administration & Service Management aufschiebend bedingt auf den 
Zeitpunkt der Rechtskraft des Insolvenzplans an den Investor ab.  

(2) Der Investor nimmt die Abtretung der Aktien hiermit an.  

(3) Die Übertragung der Aktien wird durch die Eintragung einer schriftlichen Übertra-
gungserklärung in das Aktienregister der jeweiligen Aktiengesellschaft, die von der 
Schnigge SE und dem Investor oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigten Perso-
nen datiert und unterzeichnet sein muss, wirksam. Die Eintragung der Übertragung 
der Aktien wird von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsrats der je-
weiligen Aktiengesellschaft unterzeichnet. 

(4) Der auf die in § 1 Absatz (1) genannten Aktien entfallende Gewinn für das laufende 
Geschäftsjahr steht dem Investor zu. 

§ 2  
Vertraulichkeit 

Die Parteien verpflichten sich, die Inhalte dieses Vertrages und die Tatsache seiner Exis-
tenz strikt vertraulich zu behandeln, es sei denn eine Partei ist zur Bekanntmachung auf-
grund Gesetzes oder Rechtsvorschriften, insbesondere Börsenvorschriften, verpflichtet. 
Jede Partei haftet der anderen Partei gegenüber für jeden Schaden der in Verbindung mit 
einer Verletzung dieser Verpflichtung zur Vertraulichkeit entsteht. 

§ 3  
Kosten 

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, sind alle Kosten, Auslagen und Ge-
bühren, Abgaben und Steuern, die einer Partei im Zusammenhang mit der Vorbereitung, 
Verhandlung, Unterzeichnung und Durchführung dieses Vertrages und der darin vorgese-
henen Rechtsgeschäfte entstehen, einschließlich sämtlicher Beratungskosten, von dieser 
Partei zu tragen. 
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§ 4  
Sonstige Bestimmungen 

(1) Die Regelung zur Übertragung der Aktien unter § 1 Absatz (3) stellt zugleich das 
unter Art. 6 der Satzung der SCHNIGGE Administration & Service Management in 
Bezug genommene "shareholders' agreement" für den Fall der Schnigge SE als Al-
leingesellschafter dar. Hierüber besteht zwischen der Schnigge SE und dem Investor 
Einigkeit. 

(2) Dieser Vertrag regelt das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien im Hinblick auf 
den Vertragsgegenstand vollumfänglich und ersetzt alle früheren Vereinbarungen. 
Nebenabreden bestehen nicht. 

(3) Die Anlagen zu diesem Vertrag sind wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Im Falle 
von Abweichungen zwischen einer Anlage und einer Regelung dieses Vertrages geht 
die Regelung dieses Vertrages vor. 

(4) Die Überschriften in diesem Vertrag dienen lediglich der Übersichtlichkeit und be-
rühren die Vertragsauslegung nicht. 

(5) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Mündliche 
oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

§ 5 Gerichtsstand 

Die dingliche Abtretung der Aktien der SCM Trust und Übertragung der SCHNIGGE Ad-
ministration & Service Management unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg. Alle sonstigen Regelungen dieses Vertrags unterliegen dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten über Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag einschließlich seiner Wirksamkeit ist, soweit gesetzlich zu-
lässig, Hamburg. 

 

§ 6  
Salvatorische Klausel 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich in einem 
solchen Fall, anstelle der nichtigen oder unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung eine dieser Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kom-
mende gültige, wirksame und durchführbare Regelung zu treffen, die sie vernünf-
tigerweise vereinbart hätten, wenn sie beim Abschluss dieses Vertrages die Nichtig-
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keit oder Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der betreffenden Regelung be-
dacht hätten. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise auslegungs- 
oder ergänzungsbedürftig sein, so hat die Auslegung oder Ergänzung in der Weise zu 
erfolgen, dass dem Geist, Inhalt und Zweck dieses Vertrages bestmöglich gerecht 
wird. Es sollen dabei diejenigen Regelungen gelten, die die Parteien vernünftiger-
weise vereinbart hätten, wenn sie beim Abschluss dieses Vertrages die Auslegungs- 
oder Ergänzungsbedürftigkeit der betreffenden Regelung bedacht hätten. 

(3) Sollte dieser Vertrag eine Regelungslücke aufweisen, so gilt Absatz (2) entspre-
chend.  

 

 

_________________, den ___________  _________________, den ___________ 

   

   

(Schnigge Wertpapierhandelsbank SE i.I.) 
- Schnigge SE - 

 (Seaside Concepts GmbH                        
durch Dr. Wilhelm Hegenbart) 

- Investor - 
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Anlage 7 

(Geänderte Satzung) 

  



Satzung 

der 

SCHNIGGE Capital Markets SE 

§ 1 
Firma/Sitz/Dauer 

(1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) und 
führt die Firma 

SCHNIGGE Capital Markets SE. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main 

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

(4) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist: 

Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Services Listingpartner, Corporate 
Finance, Crowd-Funding, Handel mit Kryptowährungen und Verbriefungsgeschäft so-
wie die erlaubnisfreie Beratung in Bezug auf den Vertrieb von Kapitalanlagen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, Maßnahmen durchzuführen 
und sonstige Handlungen vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschafts-
zwecks unmittelbar oder mittelbar erforderlich, geeignet oder dienlich erscheinen. Sie 
ist insbesondere berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu 
erwerben, zu verwalten und sich an solchen zu beteiligen bzw. solche Beteiligungen 
zu veräußern, insbesondere auch Beteiligungsgeschäft durchzuführen. Sie ist ferner 
berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. 



§ 3 
Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit vom Gesetz 
nicht eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch 
im Wege der Datenfernübertragung (insbesondere per E-Mail) übermittelt werden. 

§ 4 
Grundkapital / Aktien 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.204.682,00 (in Worten: Euro fünf 
Millionen zweihundertviertausendsechshundertzweiundachtzig) und ist eingeteilt in 
5.204.682 Stückaktien. Von dem Grundkapital der Gesellschaft ist ein Betrag in Höhe 
von EUR 2.801.785,00 durch Formwechsel der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG 
in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) im Wege der Verschmelzung der ATDT 
SCHNIGGE Trading AG, Wien, Österreich, auf die Schnigge Wertpapierhandelsbank 
AG erbracht. 

(2) Im Zuge einer früheren Umwandlung ist von dem Grundkapital der Gesellschaft ein 
Betrag in Höhe von DM 1.500.000,00, entsprechend EUR 818.064,00, durch Form-
wechsel des bisherigen Rechtsträgers des Vermögens und der Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft, der Börsenmakler Schnigge & Partner GmbH mit Sitz in Düsseldorf, er-
bracht. 

(3) Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(4) Form und Inhalt der Aktienurkunden, Zwischenscheine, Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheine werden vom Verwaltungsrat bestimmt. 

(5) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, mehrere Aktienrechte in einer Urkunde (Globalur-
kunde) zusammenzufassen. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien 
ist ausgeschlossen, soweit eine Verbriefung nicht nach den Regeln einer Börse erfor-
derlich ist, an der die Aktien zugelassen sind. 

(6) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von 
§ 60 Abs. 2 AktG festgelegt werden. 

(7) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 19. Juli 2022 das Grundkapital der Gesell-
schaft einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 1.099.333 durch Ausgabe von 
bis zu 1.099.333 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Das 
Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme in Höhe von EUR 
1.002.005 durch Ausgabe von 1.002.005 neuen Aktien noch EUR 1.099.333,00). Den 



Aktionären ist das Bezugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat ist jedoch ermäch-
tigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss ist 
jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder 
Wirtschaftsgütern; 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen 
oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es 
ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts bzw. nach Er-
füllung ihrer Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würden; 

• für Spitzenbeträge; 

• wenn die Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet, und der Nennwert der Kapitalerhöhung 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet. Auf diese Begrenzung 
sind Aktien anzurechnen, die aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelba-
rer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Bezugs-
rechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden. 

Über die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktien-
rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Verwaltungsrat. Der 
Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 
anzupassen. 

§ 5 
Monistisches System 

Die Gesellschaft hat eine monistische Unternehmensführungs- und -kontrollstruktur mit ei-
nem Verwaltungsrat als Verwaltungsorgan. 

§ 6 
Zusammensetzung und Amtszeit des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus fünf Mitgliedern. 

(2) Die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht gleichzeitig geschäftsführende Direktoren 
der Gesellschaft sind (die "Nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder"), 
müssen immer die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder stellen. 



(3) Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung bestellt, soweit 
sich nicht aus der Vereinbarung nach dem SE-Beteiligungsgesetz über die Arbeitneh-
merbeteiligung etwas anderes ergibt. 

(4) Das Amt eines jeden Verwaltungsratsmitglieds endet mit der Beendigung der Haupt-
versammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn 
der Amtszeit beschließt (das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht 
mitgerechnet) und spätestens sechs Jahre nach der Bestellung des jeweiligen Verwal-
tungsratsmitglieds. Verwaltungsratsmitglieder können (mehrfach) wiederbestellt wer-
den. Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Verwaltungsratsmitglied vor-
zeitig aus seinem Amt aus und rückt kein Ersatzmitglied nach § 6 (5) nach, erfolgt die 
Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, so-
fern die Hauptversammlung keine längere Amtszeit für dieses Mitglied beschließt. 

(5) Die Hauptversammlung ist berechtigt, für die von ihr gewählten Mitglieder des Ver-
waltungsrats Ersatzmitglieder zu bestellen. Die Ersatzmitglieder werden nach einer bei 
der Wahl festzulegenden Reihenfolge Verwaltungsratsmitglied, wenn von der Haupt-
versammlung bestellte Mitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Verwaltungsrat 
ausscheiden und die Hauptversammlung nicht vor dem Ausscheiden einen Nachfolger 
gewählt hat, soweit sich nicht aus der Vereinbarung nach dem SE-Beteiligungsgesetz 
über die Arbeitnehmerbeteiligung etwas anderes ergibt. Das Amt des Ersatzmitglieds 
endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die einen Nachfolger bestellt, spä-
testens mit Ablauf der Amtszeit des weggefallenen Verwaltungsratsmitglieds. 

(6) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt ohne 
wichtigen Grund unter Einhaltung einer einmonatigen Frist durch eine an die ge-
schäftsführenden Direktoren zu richtende schriftliche Erklärung niederlegen. Mit Zu-
stimmung der geschäftsführenden Direktoren kann von der Einhaltung dieser Frist ab-
gesehen werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Niederlegung jederzeit 
möglich. 

(7) Die Verwaltungsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an ei-
nen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können aufgrund eines Beschlusses der 
Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 
abberufen werden. 

§ 7 
Vorsitz im Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat wählt in seiner ersten Sitzung nach jeder ordentlichen Hauptver-
sammlung, in der die Verwaltungsratsmitglieder neu gewählt wurden, aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die Zeit bis zum Abschluss der ersten 



Verwaltungsratssitzung nach der ordentlichen Hauptversammlung, in der Verwal-
tungsratsmitglieder neu gewählt werden. 

(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus ihrem 
Amt aus, so hat der Verwaltungsrat unverzüglich für die restliche Amtszeit des Aus-
geschiedenen einen Nachfolger aus seinen Reihen zu bestimmen. 

(3) Erklärungen und Veröffentlichungen namens des Verwaltungsrates erfolgen durch den 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende ist zur Entgegennahme von Erklärungen Dritter an den 
Verwaltungsrat befugt. 

§ 8 
Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat handelt nach Maßgabe geltenden Rechts, dieser Satzung und sei-
ner Geschäftsordnung. 

(2) Der Verwaltungsrat kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben und Ausschüsse 
bilden. 

(3) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur 
die Fassung, d.h. deren sprachliche Form betreffen, zu beschließen. 

(4) Der Verwaltungsrat überwacht die geschäftsführenden Direktoren und kann den ge-
schäftsführenden Direktoren eine Geschäftsordnung geben. 

(5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben für alle vertraulichen Vorgänge, die ihnen 
durch die Tätigkeit im Verwaltungsrat bekannt geworden sind – auch nach Ablauf ih-
rer Amtszeit – Stillschweigen zu bewahren. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten die im Rahmen ihrer Tätigkeit angefalle-
nen angemessenen Auslagen erstattet. Daneben kann die Hauptversammlung für Ver-
waltungsratsmitglieder, die nicht geschäftsführende Direktoren sind, eine feste, nach 
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung und deren Höhe festlegen. Verwal-
tungsratsmitglieder, die nur während eines Teils eines Geschäftsjahres dem Verwal-
tungsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tätigkeit ein 
Zwölftel der von der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr festgelegten Vergü-
tung. Darüber hinaus erhalten Verwaltungsratsmitglieder, die nicht geschäftsführende 
Direktoren sind, jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00 für die Teil-
nahme an einer Sitzung des Verwaltungsrats. Außerdem erhält jedes Mitglied eines 
Verwaltungsratsausschusses, das nicht geschäftsführender Direktor ist, ein Sitzungs-
geld in Höhe von EUR 1.500,00 für die Teilnahme an einer Sitzung des betreffenden 
Ausschusses des Verwaltungsrats. Das Sitzungsgeld ist zahlbar nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres. Verwaltungsratsmitglieder, die zugleich geschäftsführende Direktoren 



sind, erhalten über ihren Dienstvertrag hinaus keine weitere Vergütung. Jedes Verwal-
tungsratsmitglied erhält eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die Verwaltungsrats-
vergütung anfallende Umsatzsteuer, soweit das Verwaltungsratsmitglied berechtigt ist, 
der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht 
ausübt. 

(7) Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Verwaltungsratsmitglieder eine Haftpflichtver-
sicherung abschließen, welche die gesetzliche Haftung aus der Verwaltungsratstätig-
keit abdeckt. 

§ 9 
Einberufung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat ist mindestens alle drei Monate einzuberufen. Im Übrigen gelten 
für die Einberufung die gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Soweit zwingende gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung nichts anderes vorse-
hen, werden Beschlüsse des Verwaltungsrats mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Stimmenthaltungen zählen nicht zu den abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit zählt die Stimme des Vorsitzenden oder, wenn dieser abwesend ist, die 
Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden, doppelt. Im Übrigen richtet sich die Be-
schlussfassung des Verwaltungsrats nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder, aus denen 
er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt 
auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme 
enthält. Abwesende Mitglieder können an Abstimmungen des Verwaltungsrats 
dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Mitglieder des Verwaltungsrats schriftliche 
Stimmabgaben überreichen lassen. Das gilt auch für die Abgabe der Ergänzungs-
stimme gemäß § 35 Abs. 3 SEAG. 

§ 10 
Bestellung der geschäftsführenden Direktoren 

(1) Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats und andere 
Personen zu geschäftsführenden Direktoren bestellen, soweit die Mehrheit des Ver-
waltungsrats weiterhin aus Nichtgeschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern be-
steht. Die Gesellschaft hat mindestens zwei geschäftsführende Direktoren. Darüber 
hinaus wird die Zahl der geschäftsführenden Direktoren vom Verwaltungsrat be-
stimmt. 



(2) Der Verwaltungsrat kann auch stellvertretende geschäftsführende Direktoren bestel-
len. 

§ 11 
Geschäftsführung 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft. Sie haben 
dabei insbesondere das geltende Recht, diese Satzung und die Geschäftsordnung für 
die geschäftsführenden Direktoren einzuhalten. 

(2) Die geschäftsführenden Direktoren können sich eine Geschäftsordnung geben, sofern 
der Verwaltungsrat keine Geschäftsordnung erlässt. 

§ 12 
Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

Die geschäftsführenden Direktoren dürfen die folgenden Maßnahmen und Geschäfte nur mit 
vorheriger Zustimmung des Verwaltungsrats ausführen: 

a) Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz; 

b) Abschluss, Änderung oder Aufhebung von Unternehmensverträgen (§§ 291 f. 
AktG). 

§ 13 
Vertretung 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen ge-
schäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

(2) Der Verwaltungsrat kann einzelnen oder allen geschäftsführenden Direktoren Einzel-
vertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche geschäftsführende Direkto-
ren von dem Verbot der Mehrvertretung (§181 Alt. 2 BGB) befreien. § 41 Abs. 5 
SEAG bleibt unberührt. 

§ 14 
Hauptversammlung 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet in den ersten sechs Monaten nach Schluss 
des Geschäftsjahres statt. 

(2) Die ordentliche Hauptversammlung beschließt insbesondere über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers, über die Entlastung von 



Verwaltungsrat und der geschäftsführenden Direktoren sowie über die Wahl der Ver-
treter im Verwaltungsrat und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses. 

(3) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn das Wohl der Ge-
sellschaft es erfordert. 

(4) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen Bör-
senplatz statt. 

§ 15 
Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Für die Einberufung der Hauptversammlung gelten die gesetzlichen Regelungen. 

(2) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 2 AktG werden unter Beachtung der 
bestehenden gesetzlichen Vorschriften ausschließlich im Wege der elektronischen 
Kommunikation vorgenommen. Gleiches gilt für die Übermittlung von Mitteilungen 
der Gesellschaft an die Aktionäre der Gesellschaft durch Kreditinstitute gem. § 125 
Abs. 1 AktG. 

§ 16 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten 
Frist vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur 
Hauptversammlung bezeichneten Stelle anmelden. 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts ist durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch 
das depotführende Institut nachzuweisen. Dieser besondere Nachweis des Anteilsbe-
sitzes kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen, hat sich auf den gesetzlich 
bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesell-
schaft unter der in der Einladungsbekanntmachung hierfür mitgeteilten Adresse vor 
Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist vor der Hauptversammlung zugehen. 

§ 17 
Stimmrecht der Aktionäre 

(1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 



(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll-
macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Übermittlung des Nachweises der 
Bevollmächtigung kann auch per E-Mail oder über einen anderen von der Gesellschaft 
näher zu bestimmenden elektronischen Weg erfolgen. § 135 AktG bleibt unberührt. 

§ 18 
Vorsitz, Beschlussfassung und weitere Rechte 

der Aktionäre in der Hauptversammlung 

(1) Der Verwaltungsrat wählt den Vorsitzenden der Hauptversammlung. Für den Fall der 
Verhinderung des Vorsitzenden der Hauptversammlung wählt der Verwaltungsrat ei-
nen Stellvertreter. Der Vorsitzende oder im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden 
der Stellvertreter leiten die Versammlung ("Versammlungsleiter"). Der Versamm-
lungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung ver-
handelt werden sowie die Art, Form und Reihenfolge der Abstimmung. Der Versamm-
lungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-
schränken; er kann insbesondere zu Beginn der Hauptversammlung oder während ih-
res Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den gesamten Hauptversamm-
lungsverlauf, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie die 
Rede- oder Fragebeiträge der einzelnen Redner festsetzen. 

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Dabei 
gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Sofern das Gesetz außer der Stimmen-
mehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, ist, sofern das Gesetz nicht zwingend wei-
tergehende Erfordernisse aufstellt, außer der Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erforderlich. 

(3) Bei Wahlen gelten die Bewerber als gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das durch den Versammlungsleiter gezogene Los. 

§ 19 
Jahresabschluss 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren haben in den ersten drei Monaten des Geschäfts-
jahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss mit Anhang sowie den 
Lagebericht aufzustellen und unverzüglich dem von der Hauptversammlung gewähl-
ten Abschlussprüfer und dem Verwaltungsrat vorzulegen. Die geschäftsführenden Di-
rektoren haben dem Verwaltungsrat zudem einen Vorschlag für Verwendung des Bi-
lanzgewinns vorzulegen. 



(2) Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss fest, sofern er die Feststellung nicht der 
Hauptversammlung überlässt oder das Gesetz eine abweichende Regelung trifft. 

§ 20 
Abwicklung 

Nach Auflösung der Gesellschaft besorgen die geschäftsführenden Direktoren die Abwick-
lung. Die Hauptversammlung kann durch Beschluss andere Personen als Abwickler bestel-
len. 

§ 21 
Übernahme von Gründungskosten 

(1) Die Gesellschaft ist durch Formwechsel der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG im 
Wege der Verschmelzung der ATDT Schnigge Trading AG, Wien, Österreich, auf die 
Schnigge Wertpapierhandelsbank AG entstanden. Die Gesellschaft trägt die Kosten in 
Bezug auf die Verschmelzung der ATDT Schnigge Trading AG auf Schnigge Wert-
papierhandelsbank AG (Notar-, Gerichts-, Veröffentlichungskosten, Kosten der 
Rechts- und Steuerberatung) bis zu einem Höchstbetrag von EUR 300.000,00. 

(2) Die Schnigge Wertpapierhandelsbank AG hat die bei der Gründung anfallenden Steu-
ern und Gebühren bis zu einem Gesamtbetrag von DM 60.000,00 getragen. 

§ 22 
Vorteile 

(1) Unabhängig von den gesetzlichen Zuständigkeiten des Verwaltungsrats der Gesell-
schaft ist davon auszugehen, dass die bisherigen Vorstandsmitglieder der Schnigge 
Wertpapierhandelsbank AG zu geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft be-
stellt werden. Die Mitglieder des Vorstands der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG 
sind Florian Weber und Martin Liedtke. 

(2) Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG, 
Dr. Siegfried Jaschinski und Dr. Jürgen Frodermann, werden Mitglieder im ersten Ver-
waltungsrat der Gesellschaft. Zudem werden die Mitglieder des Vorstands der Sch-
nigge Wertpapierhandelsbank AG, Florian Weber und Martin Liedtke, ebenfalls Mit-
glieder im ersten Verwaltungsrat der Gesellschaft. Weiter wird Andreas Benninger 
statt des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds Günther Skrzypek Mitglied des ersten Ver-
waltungsrats. 



§ 23 
Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte sich in 
dieser Regelung eine Lücke herausstellen, so sind die Beteiligten verpflichtet, insoweit eine 
angemessene Regelung zu beschließen, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder, hätten sie den Punkt 
bedacht, gewollt haben würden. 
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Anlage 8 

(Niederlegungserklärung Jochen Heim) 
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Anlage 9 

(Besserungsschein) 

  



 

  1 

Besserungsabrede 

 

zwischen 

(1) Schnigge Wertpapierhandelsbank SE i. I., c/o Tauris Capital AG, Goetheplatz | Neue 
Rothofstraße 13-19, 60313 Frankfurt am Main 

- nachfolgend "Schuldnerin" - 

 

(2) CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Brei-
te Str. 3, 40213 Düsseldorf 

- nachfolgend "CMS" – 

mit Zustimmung von  

 

(3) Dr. Stephan Laubereau, Trakehner Straße 7-9, 60487 Frankfurt am Main  

- nachfolgend "Sachwalter" - 

 

Die Parteien zu (1) und (2) nachfolgend auch gemeinsam als die "Parteien" und einzeln 
als eine "Partei" bezeichnet. 

PRÄAMBEL  

(A) Am 11.10.2018 stellte die Schuldnerin bei dem Amtsgericht – Insolvenzgericht – 
Frankfurt am Main einen Antrag auf Eröffnung eines (vorläufigen) Insolvenzverfah-
rens in Eigenverwaltung gemäß § 270b InsO (sog. Schutzschirmverfahren). 

(B) Mit Beschluss vom 15.10.2018 (Az.: 810 IN 1173/18 SCH) ordnete das Insolvenzge-
richt die vorläufige Eigenverwaltung als Schutzschirmverfahren an. 

(C) Mit Beschluss vom 24.10.2018 bestellte das Insolvenzgericht den Sachwalter zum 
vorläufigen Sachwalter. 

(D) Mit Mandats- und Vergütungsvereinbarungen jeweils vom 
19.12.2018/27.12.2018/16.01.2019 (die "Mandats- und Vergütungsvereinbarun-
gen") beauftragte die Schuldnerin CMS, sie im Rahmen des Schutzschirmverfahrens 
und der Eigenverwaltung in Fragen des Insolvenzrechts anwaltlich zu beraten und zu 
vertreten sowie im Rahmen des Schutzschirmverfahrens und der Eigenverwaltung in 



 

  2 

Bezug auf die rechtliche Umsetzung eines Investorenprozesses sowie der Erstellung 
und Umsetzung eines Insolvenzplans anwaltlich zu beraten und zu vertreten.  

(E) Mit Beschluss vom 01.01.2019 eröffnete das Amtsgericht – Insolvenzgericht – 
Frankfurt am Main das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin in 
Eigenverwaltung und bestellte den Sachwalter zum Sachwalter. 

(F) Die Aktien an der Schuldnerin sowie die Aktien an den Tochtergeselschaften der 
Schuldnerin sollen im Rahmen eines Insolvenzplans auf einen Investor übertragen 
werden. Zu diesem Zweck wird ein Insolvenzplanverfahren ("Insolvenzplanverfah-
ren") durchgeführt. CMS erstellt derzeit den Insolvenzplan ("Insolvenzplan"). 

(G) Der Insolvenzplan sieht vor, dass CMS nach der Rechtskraft des Insolvenzplans die 
Insolvenzplanquote ausschüttet, zu diesem Zeitpunkt bestehende Masseverbindlich-
keiten begleicht und etwaige Nachtragsverteilungen vornimmt. 

(H) Nachtragsverteilungen werden erforderlich, wenn die Schuldnerin bzw. der Sachwal-
ter nach der Rechtskraft des Insolvenzplans Zahlungen auf die folgenden, massezu-
gehörigen Ansprüche erhalten: 

• Schadensersatzansprüche gegen die MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und Steuerberatungsgesellschaft; 

• Schadensersatzansprüche gegen die Shard Capital Partners LLP; 
• Ansprüche aus der Abwicklung der ehemaligen Mietverhältnisse Frankfurt 

am Main und Willich; 
• Ansprüche aus der Vergleichsvereinbarung mit der KS Büromöbel GmbH; 
• Zahlungsansprüche aus der Veräußerung der Mobileye N.V. Aktien; 
• Zahlungsansprüche aus der Veräußerung weiterer Aktien und PCs; 
• Zahlungsansprüche aus dem Schuldanerkenntnis von Herrn Stefan Volk; 
• Schadensersatzansprüche oder Anfechtungsansprüche, die der Sachwalter 

im Rahmen seiner Befugnisse geltend gemacht hat. 

Gleiches gilt, wenn die Schuldnerin gemäß dem Insolvenzplan gebildete Rückstel-
lungen auflöst. 

Die Erlöse aus den vorstehend aufgeführten Ansprüchen und Rückstellungen werden 
nachfolgend zusammen die "Nachtragsverteilungsmasse" genannt. 

(I) Für die Ausschüttung der Insolvenzplanquote und der Nachtragsverteilungsmasse 
sowie die Begleichung der Masseverbindlichkeiten hat CMS zugunsten der Insol-
venz- und Massegläubiger der Schuldnerin das folgende Anderkonto  (das "Ander-
konto") eingerichtet und mit der Schuldnerin und dem Sachwalter die als Anlage 5 
dem Insolvenzplan beigefügte Auszahlungsvereinbarung abgeschlossen: 

Kontoinhaber CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und 
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Anlage 10 

(Vollmachten) 
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Anlage 11 

(Annahmeerklärung Investor) 

 

 

 

 



 

 

Annahmeerklärung Investor 
 
 

Ziffer C.III.2 c) des Insolvenzplans der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE i. I. 

("Schuldnerin"), c/o Tauris Capital AG, Goetheplatz | Neue Rothofstraße 13-19, 60313 

Frankfurt am Main, lautet wie folgt: 

 

Die Alt-Aktionäre treten an den Investor ihre Miteigentumsanteile 
nach Bruchteilen an den bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt 
am Main, hinterlegten Globalurkunden, ihre Herausgabeansprüche 
gegen die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, in Bezug auf 
die Alt-Aktien sowie (hilfsweise) ihre Mitgliedschaftsrechte aus den 
Alt-Aktien ab.  

 

Hiermit nimmt die Seaside Concepts GmbH ("Investor"), Rondeel 9, 22301 Hamburg, ein-

getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 133111, die vorstehende 

Abtretungserklärung der Alt-Aktionäre (die Aktionäre, deren Alt-Aktien [5.204.682 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Schuldnerin] zum Zwecke der Übertragung an den Investor 

ausgebucht werden) an. 

 

 

 

_________________, den ___________ 

 

 

(Investor) 
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